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1 ALLGEMEINES  

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung  

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 
Breisach am Rhein, Ihringen und Merdingen wurde in seiner überarbeiteten Fassung am 
13.07.2006 rechtswirksam. Zwischenzeitlich wurden verschiedene punktuelle Flächen-
nutzungsplanänderungen durchgeführt. 

Vorliegend handelt es sich um die 25. punktuelle Flächennutzungsplanänderung mit ins-
gesamt zwei verschiedenen Teilflächen des Ortsteils Oberrimsingen, für welche aus je-
weils unterschiedlichen Gründen Anlass zur Änderung besteht. 

Im ersten Teilbereich wird die Darstellung im FNP an den rechtswirksamen Bebauungs-
plan ĂWasserlochñ angepasst. Dieser Bebauungsplan setzt ein Wohngebiet mit östlich 
angrenzendem Grünstreifen fest. Bereits der bestehende FNP enthält in diesem Bereich 
zum Teil eine Mischbaufläche. Diese soll entsprechend des Bebauungsplans in eine 
Wohnbaufläche umgewandelt und in östliche Richtung um etwa 1,7 ha erweitert werden. 
Vor dem Hintergrund des begrenzten Wohnbauflächenbedarfs wurde seitens der Stadt 
zugesagt, dass eine entsprechende Flächenkompensation durchgeführt wird. Dafür soll 
die im FNP bestehende geplante Wohnbaufläche ĂSeilhofñ (B 27) um ca. 1,7 ha reduziert 
werden. Das Gebiet Seilhof liegt ebenfalls im Ortsteil Oberrimsingen, angrenzend an 
den Bebauungsplan ĂWasserlochñ (B 28). Die Kompensationsfläche soll künftig wieder 
als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. Dies entspricht auch der tatsächlichen 
Nutzung.  

Die Planung verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: 

Á Bereitstellung von Wohnbauland aufgrund einer anhaltenden Nachfrage durch ein-
heimische junge Familien  

Á Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
Á Begrenzung der Flächeninanspruchnahme durch die Kompensation von Wohnbau-

flächen im Außenbereich 

Im zweiten Teilbereich ĂNeumatten IIñ wird die bestehende gewerbliche Bauflªche ĂNeu-
mattenñ nach Süden erweitert. Die Änderung bildet die Grundlage für eine städtebaulich 
geordnete Entwicklung und die bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen. 

Die Planung verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: 

Á Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichti-
gung eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 

Á Stärkung der Stadt Breisach als attraktiver und nachhaltiger Gewerbestandort 
Á Ansiedlung/Schaffung von Arbeitsplätzen 
Á Sicherung einer ökonomischen bzw. flächensparenden Erschließung 

Damit umfasst die vorliegende 25. FNP-  nderung zwei  nderungsbereiche: 

Á  nderungsbereich 1 ĂWasserlochñ & Tauschfläche ĂSeilhofñ 
Á Änderungsbereich 2: ĂNeumatten IIñ 
 

1.2 Lage de r Planungsgebiet e / Geltungsbereich e 

Die Änderungsbereiche befinden sich im südöstlichen bzw. südwestlichen Bereich des 
Ortsteils Oberrimsingen. 
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Der Änderungsbereich 1, mit einer Größe von ca. 6,39 ha, liegt am östlichen sowie süd-
östlichen Ortsrand von Oberrimsingen und umfasst den Bereich ĂWasserlochñ sowie die 
Tauschfläche ĂSeilhofñ. Die Tauschfläche wird im Norden begrenzt durch den Leienweg, 
grenzt im Westen an das Baugebiet ĂSeilhofñ und ĂSeilhof IIñ und im Osten an landwirt-
schaftliche Flächen. Im Süden der Tauschfläche befindet sich der Schneckenweg und 
dahinterliegend das Baugebiet ĂWasserlochñ. Dieses wiederum reicht im Süden bis an 
die Bundesstraße K 4999. Östlich liegen auch hier landwirtschaftliche Flächen. Im Wes-
ten des Änderungsbereichs liegt die Grundschule Rimsingen. 

 

Unten:  nderungsbereich 1 ĂWasserlochñ und oben: Tauschflªche ĂSeilhofñ, Quelle: LUBW 2025 

 

Der  nderungsbereich 2 ĂNeumatten IIñ, mit einer Größe von ca. 4,5 ha, liegt im S¿d-
westen von Oberrimsingen. Im Norden grenzt ĂNeumatten IIñ an das bereits in der Ent-
stehung befindliche Gewerbegebiet ĂNeumattenñ (16. FNP- nderung). Weiterhin wird 
der  nderungsbereich im Westen durch die K 4932 und im Osten durch die StraÇe Mit-
telmatten (K 4931) abgegrenzt. Auf der anderen Seite der K 4931 befindet sich der Sport-
platz Oberrimsingen und das Maschinenbauunternehmen Thoman Biegemaschinen. 
S¿dlich von ĂNeumatten IIñ befinden sich landwirtschaftliche Flªchen.  
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Lage des  nderungsbereichs 2 ĂNeumatten IIñ im Luftbild, Quelle: LUBW 2025 

1.3 Regionalplan  

Für die Stadt Breisach am Rhein sind die Ziele des Regionalplans Südlicher Oberrhein 
maßgebend. In der Raumnutzungskarte des Regionalplans werden die Plangebiete als 
Siedlungsfläche Bestand - Wohn- und Mischgebiet und Landwirtschaftliche Vorrangflur 
Stufe 1 dargestellt (nachrichtliche Übernahme aus digitaler Flurbilanz). Für das Plange-
biet ergeben sich folglich keine Konflikte mit den Zielen des wirksamen Regionalplans. 

 

Regionalplan und Lage des Plangebiets (rote Umrandung), ohne Maßstab, Quelle: Verband Region Südlicher Oberrhein 

1.4 Flächennutzungsplan  

Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (VVG) umfasst die Stadt Breisach am Rhein 
mit den Ortsteilen Breisach, Gündlingen, Niederrimsingen und Oberrimsingen und die 
Gemeinde Merdingen, sowie die Gemeinde Ihringen am Kaiserstuhl mit den Ortsteilen 
Ihringen und Wasenweiler. Der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft wurde am 13.07.2006 rechtswirksam.  
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan VVG Breisach ï Ihringen ï Merdingen und Lage der Plangebiete (rote Umran-
dung), ohne Maßstab 

Aufgrund konkreter Bauvorhaben wurde der Flächennutzungsplan bereits 18-mal geän-
dert (siehe nachfolgende Tabelle). Einige Änderungen wurden begonnen, jedoch aus 
unterschiedlichen Gründen nicht zur Rechtskraft gebracht. Da die Nummerierung der 
begonnenen Verfahren beibehalten werden soll, stellt die vorliegende Flächennutzungs-
planänderung insgesamt die 25. punktuelle Änderung dar. 

1.5 Planungsverfahren  

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren, beste-
hend aus der frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) 
BauGB und der Offenlage gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB. Parallel dazu wird eine 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchgeführt. 

Verfahrensablauf  

__.__.____ 

 
Aufstellungsbeschluss zur 25. punktuellen Änderung des Flä-

chennutzungsplans durch den gemeinsamen Ausschuss der 

VVG Breisach ï Ihringen ï Merdingen. 

 

__.__.____ 

 
Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 

der Behºrden sowie Trªger ºffentlicher Belange mit ĂScopingñ 

durch den gemeinsamen Ausschuss der VVG Breisach ï Ih-

ringen ï Merdingen. 

 

__.__.____ 
bis __.__.____ 
 

Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. 
§ 3 (1) BauGB. 

 

Anschreiben vom 
__.__.____ 

Durchführung der Beteiligung der Behörden und Träger öf-

fentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB. 












































